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Neufassung der Studienordnung 
für den Masterstudiengang „Barrierefreie Kommunikation“ 

an der Universität Hildesheim 
Fachbereich 3 - Sprach- und Informationswissenschaften 

 

 
Präambel 

 

Auf der Grundlage des § 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) in 
der Fassung vom 26. Februar 2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert mit Artikel 12 des 
Gesetzes vom 14.12.2023 (Nds. GVBl. S. 320), hat der Fachbereich 3 Sprach- und Informati-

onswissenschaften der Universität Hildesheim am 26.06.2024 die folgende Studienordnung 
des Masterstudiengangs Barrierefreie Kommunikation (BK) beschlossen. Das Präsidium hat 

dies am 13.08.2024 genehmigt. 
 
 

§ 1 
Aufgaben der Studienordnung 

 
1Die Studienordnung legt – in Verbindung mit der Prüfungsordnung und entsprechend der Stu-
dienziele – den Inhalt und den Aufbau des Masterstudiengangs Barrierefreie Kommunikation 
(BK) fest. 2Insofern dient sie als Grundlage 

a) für die Planung des Studiums seitens der Studierenden, 
b) für die Beratung der Studierenden, 
c) für die Planung des Lehrangebots. 

 
§ 2 

Ziele des Studiums 

 
(1) 1Der zweijährige konsekutive Masterstudiengang Barrierefreie Kommunikation (M.A. BK) 
vermittelt theoretische Kenntnisse und praktische Fertigkeiten für eine Expert_innentätigkeit 

im Bereich Barrierefreie Kommunikation. 2Es wird ein Überblick über das Feld der Barriere-
freien Kommunikation in ihren verschiedenen Ausprägungen vermittelt; hier sind u.a. Einfache 
und Leichte Sprache, Gebärdensprache, Unterstützte Kommunikation und assistive Techno-

logien, Audiodeskription, digitale Anwendungen und Tools sowie weitere Formen der Barrie-
refreien Kommunikation für Menschen mit Beeinträchtigung des Sehens und Menschen mit 
Beeinträchtigung des Hörens in unterschiedlichen medialen Kontexten mit eingeschlossen. 
3Barrierefreie Kommunikation umfasst alle Maßnahmen zur Eindämmung von Kommunikati-
onsbarrieren in unterschiedlichen situationalen Handlungsfeldern. 4Kommunikationsbarrieren 
können mit Blick auf die Sinnesorgane und/oder die kognitiven Voraussetzungen der Kommu-

nikationsteilnehmer_innen bestehen sowie mit Blick auf die sprachlichen, fachsprachlichen, 
fachlichen, motorischen, kulturellen, medialen, emotionalen oder motivationalen Anforderun-

gen, die Texte an die Rezipient_innen stellen. 5Dabei wird im Studiengang davon ausgegan-
gen, dass Barrieren durch Texte – online, offline, mündlich, schriftlich, graphisch, phonisch, 
audiovisuell – entstehen, die nicht an die Zieltextsituation und die Zieltextrezipientenschaft an-

gepasst sind. 6Es wird überdies davon ausgegangen, dass die Rezipientenschaft barrierefreier 
Kommunikationsangebote durch Behinderung, divergierende Bildungschancen und eingrei-
fende Lebensereignisse wie z.B. Flucht oder Migration vom postulierten Durchschnitt abweicht 

und deshalb für die eigenständige Partizipation an der Gesellschaft einer angepassten Text-
praxis und Kommunikation bedarf. 
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(2) 1Die Absolvent_innen sollen eine vertiefte Kompetenz bei der Erarbeitung situationsange-

messener, auch multicodaler Texte für unterschiedliche mehr oder weniger fachlich geprägte 
Handlungsfelder, insbesondere mit kommunikationseingeschränkten Personen aufweisen. 
2Sie sind aufgrund von partizipativen und immersiven Lehrmethoden im Studiengang intensiv 

mit der primären Adressatenschaft von Texten der Barrierefreien Kommunikation vertraut und 
sind deshalb imstande, den kommunikativen Bedarf der Adressatenschaft zu evaluieren und 
angemessene Lösungen zu erstellen. 3Darüber hinaus weisen sie ausgeprägte Kenntnisse 

und Fertigkeiten in der softwaregestützten Textproduktion, Textredaktion und -bearbeitung 
auf; diese Kompetenzen werden durch projektorientierte und toolgestützte Lehre erworben. 
4Die Studierenden werden ausdrücklich dazu angehalten, im Bereich der Barrierefreien Kom-

munikation eigene Profilsetzungen vorzunehmen. 5Dafür steht das Modul 10 (Forschung oder 
Praxis) zur Verfügung. 6Darüber hinaus entscheidet die Ständige Prüfungskommission des 
Studiengangs Barrierefreie Kommunikation auf Antrag der/s jeweiligen Studierenden über die 

Anerkennung weiterer im In- und Ausland erbrachter einschlägiger Leistungen. 
 

 
§ 3 

Studienberatung 

 
(1) 1Studienberatung ist ein integraler Bestandteil des Studienganges. 2Alle im Studiengang 
hauptamtlich Lehrenden bieten Studienberatung an, insbesondere in regelmäßigen Sprech-

stunden. 3Allen Studierenden wird empfohlen, diese Sprechstunden nicht nur zur Vorbereitung 
von Prüfungen, sondern zur Beratung bei allen fachlichen Problemen ihres Studiums zu nut-
zen. 

(2) Vertreter_innen der Studierenden leisten zur Studienberatung eigenständige Beiträge, ins-
besondere in der Studieneingangsphase.  
(3) Zu Beginn des Studiums werden den Studierenden besondere Beratungstermine angebo-

ten.  
(4) Die Beratungsangebote im Studiengang sollen auf die allgemeinen Angebote der Studien-
beratung anderer Instanzen hinweisen (z.B. des Prüfungsamtes, der Zentralen Studienbera-

tungsstelle in der Hochschulverwaltung, des Studentenwerkes, des AStA und der Fachstudi-
enberaterin/des Fachstudienberaters). 

 
 

§ 4 

Modulhandbuch 
 
1Das Modulhandbuch dient der Beschreibung des Studiums nach Inhalten, Kompetenzzielen 

und veranschlagtem Arbeitsaufwand. 2Das Modulhandbuch ist Teil der Studienordnung. 3Es 
spiegelt das Lehrangebot zu einem bestimmten Zeitpunkt wider. 4Um das Lehrangebot ständig 
entsprechend den Erfordernissen aktueller, forschungsgestützter Lehre anzupassen, wird es 

regelmäßig überarbeitet und fortentwickelt. 5Diese Entwicklungen werden als Teil der Studien-
ordnung beschlossen und veröffentlicht. 

 

 
§ 5 

Inkrafttreten / Außerkrafttreten / Übergangsbestimmungen 

 
(1) Diese Neufassung der Studienordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Ver-

kündungsblatt der Universität Hildesheim in Kraft. Sie gilt erstmals für Studierende, die ihr 
Studium im Master-Studiengang Barrierefreie Kommunikation zum Wintersemester 2024/2025 
aufgenommen haben. Gleichzeitig tritt die Studienordnung vom 05.06.2019 (Verkündungsblatt 

Heft 141 Nr. 04/2019) unter Beachtung der Regelung des Absatzes 2 außer Kraft.  
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(2) Studierende, die ihr Studium nach einer früheren Studienordnung begonnen haben, führen 

ihr Studium nach der am 30.09.2024 für sie geltenden Studienordnung fort. Studien- und Prü-
fungsleistungen nach den am 30.09.2024 geltenden Studienordnungen können letztmalig im 
Wintersemester 2026/27 erbracht werden. Studierende können auf schriftlichen Antrag an das 

Prüfungsamt ihr Studium nach dieser Neufassung der Studienordnung fortsetzen. Ein Wech-
sel zurück ist ausgeschlossen. 
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Anlage 1 

 
Modulhandbuch 

für den Masterstudiengang Barrierefreie Kommunikation 
an der Universität Hildesheim, 

Fachbereich 3 – Sprach- und Informationswissenschaften 

 

Vorbemerkung 

Dieses Modulhandbuch ist Teil der Studienordnung. 2Zur besseren Orientierung der Studie-
renden sind darüber hinaus aktuelle Informationen eingefügt, die nicht Bestandteil der Studi-

enordnung sind und die von dem/der Studiengangsbeauftragten jederzeit geändert werden 

können. 3Diese Informationen sind grau unterlegt. 

Zeichenerklärung 

Im Textteil des Modulhandbuches beschreiben fett umrandete Tabellen Module und mit 

Haarlinie umrandete Tabellen Lehrveranstaltungen. 

Die Abkürzungen bedeuten 

V = Vorlesung 

S = Seminar 

Ü = Übung 

LP = Leistungspunkte 

WiSe = Wintersemester 

SoSe = Sommersemester 
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BK 1 Grundlagen der Barrierefreien Kommunikation 

Kennnummer Workload 

390 h 

Credits 

13 

Studiense-
mester 

1./2. Sem. 

Häufigkeit des An-
gebots 

Jährlich: TM 1.1 & 
TM 1.2 im WS, TM 
1.3 im SoSe 

Dauer 

2 Semester 

1 Lehrveranstaltungen 

1.1 V: Verständlichkeitsfor-
schung (4 LP) (2 SWS) 

1.2 S: Theorie und Praxis 
der Barrierefreien Kommu-
nikation (5 LP) (2 SWS) 

1.3 V: Multicodalität | Se-
miotik der Barrierefreien 
Kommunikation (4 LP) (2 
SWS) 

Kontaktzeit 

30 h 
 

30 h 
 

30 h 

Selbststudium 

90 
 

120 
 

90 

geplante Gruppen-
größe 

20 Studierende 

2 Lernergebnisse (learning outcomes)/Kompetenzen 

Die Studierenden kennen die wichtigsten theoretischen Grundlagen der Verständlichkeitsfor-
schung sowie der Barrierefreien Kommunikation. Sie sind mit der Multimodalität bzw. Semio-
tik von barrierefreien Kommunikationsangeboten vertraut. 

1.1: Die Studierenden kennen die wichtigsten theoretischen Grundlagen der Verständlich-
keitsforschung. 

1.2: Die Studierenden kennen die wichtigsten theoretischen und praktischen Grundlagen der 
Barrierefreien Kommunikation. 

1.3: Die Studierenden haben Kenntnis der unterschiedlichen Zeichenressourcen, ihrer Prob-
leme und Potenziale im Rahmen der Erstellung barrierefreier Textangebote. 

3 Inhalte 

Das Modul dient der Einführung in die Thematik des Studiengangs. Neben einer Überblicks-
veranstaltung zur Barrierefreien Kommunikation werden den Studierenden die Grundlagen 
zur Verständlichkeitsforschung sowie zur semiotischen Gestaltung barrierefreier Kommunika-
tionsangebote vermittelt.  

1.1: Die Studierenden erhalten einen Einblick in Anwendungsfelder der Verständlichkeitsopti-
mierung und lernen gängige Lenkungsinstrumente und -verfahren der Textoptimierung ken-
nen. 

1.2: Die Studierenden erhalten einen Einblick in die unterschiedlichen Arten, Bereiche und 
medialen Gegebenheitsweisen der Barrierefreien Kommunikation. 

1.3: Die Studierenden erlangen Kenntnisse über Semiotik von Textangeboten im Rahmen der 
Barrierefreien Kommunikation. 

4 Lehrformen 

Vorlesung (Dozierendenvortrag mit Diskussionsanteilen); 

Seminar (Dozierendenvortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, Kurzpräsentationen, Bearbeitung 
von Aufgaben). 

5 Teilnahmevoraussetzungen 

Keine 
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BK 1 Grundlagen der Barrierefreien Kommunikation 

6 Prüfungsformen 

Klausur 

7 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten 

Studienleistungen:  
1.1. oder 1.3: Bestehen der Klausur 

1.2. Aktive, regelmäßige Teilnahme 

Prüfungsleistung:  
1.1 oder 1.3: Klausur 

8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 

keine 

9 Stellenwert der Note für die Endnote 

13/120 = 10,8 % 

10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 

Prof. Dr. Christiane Maaß 

 Prof. Dr. Ekaterina Lapshinova-Koltunski 

 

11 Sonstige Informationen 

Die Studierenden nehmen an der Klausur in den Modulen 1.1 und 1.3 teil. Eine der beiden 
Klausuren stellt als Prüfungsleistung die Modulnote dar. Die andere Klausur muss als Studien-
leistung bestanden werden. Die Studierenden geben bei der ersten Anmeldung zur Klausur 
an, ob diese Klausur als Studien- oder Prüfungsleistung gewertet werden soll. Durch diese An-
gabe ist ersichtlich, ob die zweite Klausur als Studien- oder als Prüfungsleistung gewertet 
wird. Eine nachträgliche Änderung der Angaben ist nicht möglich. 
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BK 2 Leichte Sprache 

Kennnummer Workload 

330 h 

Credits 

11 

Studiense-
mester 

1. Sem. 

Häufigkeit des An-
gebots 

Jährlich: TM 2.1, TM 
2.2, TM 2.3 im WS 

Dauer 

1 Semester 

1 Lehrveranstaltungen 

2.1 V: Leichte Sprache (4 
LP) (2 SWS) 

2.2 Ü: Rechtsgrundlagen (2 
LP) (1 SWS) 

2.3 S: Projektseminar 
Leichte Sprache (5 LP) (2 
SWS) 

Kontaktzeit 

30 h 
 

15 h 
 

30 h 

Selbststudium 

90 h 
 

45 h 
 

120 h 

geplante Gruppen-
größe 

 

20 Studierende 

2 Lernergebnisse (learning outcomes)/Kompetenzen 

Die Studierenden sind mit der Leichten Sprache in Abgrenzung zu anderen Reduktionsvarietä-
ten des Deutschen (z.B. einfache oder bürgernahe Sprache) in system- und soziolinguistischer 
Perspektive vertraut. Sie haben Einblick in das Übersetzen bzw. Dolmetschen in Leichte Spra-
che in verschiedenen Textsorten und Handlungsfeldern der Allgemeinsprache.  

2.1: Die Studierenden sind mit der verständlichkeitsoptimierten Reduktionsvarietät Leichte 
Sprache in system- und soziolinguistischer Perspektive vertraut. Sie können die primären Ad-
ressatengruppen benennen und sind mit deren spezifischen Kommunikationsbedürfnissen 
vertraut. 

2.2: Die Studierenden kennen die gesetzlichen Grundlagen, die eine Textpraxis, die den kom-
munikativen Bedarfen einer Adressatenschaft mit (und ohne) Beeinträchtigung Rechnung 
trägt, erfordern. 

2.3: Die Studierenden sind mit den Regeln Leichter Sprache mit Bezug auf die Wort-, Satz- und 
Textebene sowie hinsichtlich Medialität und Layout vertraut. Sie können diese Kenntnisse auf 
allgemeinsprachliche Texte des Deutschen anwenden. 

3 Inhalte 

Sprach- und übersetzungswissenschaftliche Grundlagen der Leichten Sprache. Konzept und 
Funktion, Adressat_innen; gesellschaftliche Situierung der Leichten Sprache; Struktur der 
Leichten Sprache mit Bezug auf Lexikon, Grammatik und Textebene in unterschiedlichen 
Textsorten. Mediale Gestaltung der Leichten Sprache. Übertrag auf die Übersetzungspraxis 
und die Verdolmetschung allgemeinsprachlicher Ausgangstexte. 

2.1: Sprach- und übersetzungswissenschaftliche Grundlagen der Leichten Sprache. Konzept 
und Funktion, Adressat_innen; gesellschaftliche Situierung der Leichten Sprache; Struktur der 
Leichten Sprache mit Bezug auf Lexikon, Grammatik und Textebene in unterschiedlichen 
Textsorten. Mediale Gestaltung der Leichten Sprache. 

2.2: Rechtliche Grundlagen zu Barrierefreiheit und Verständlichkeit auf nationaler sowie euro-
päischer Ebene. 

2.3: Die Studierenden vertiefen die in der Vorlesung gewonnenen Erkenntnisse über die 
Leichte Sprache und wenden sie auf ein konkretes Übersetzungsprojekt mit allgemeinsprachli-
chem Charakter an. 
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BK 2 Leichte Sprache 

4 Lehrformen 

Vorlesung (Dozierendenvortrag mit Diskussionsanteilen); 

Seminar (Dozierendenvortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, Kurzpräsentationen, Erstellen von 
Texten, übersetzerische Textproduktion); 

Übung (Einzel- und Gruppenarbeit: Bearbeitung von Aufgaben). 

5 Teilnahmevoraussetzungen 

Keine 

6 Prüfungsformen 

Studienleistung 

2.2: Aktive, regelmäßige Teilnahme 

2.3: Aktive, regelmäßige Teilnahme 

Prüfungsleistung 

2.1: Klausur 

7 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten 

Bestandene Klausur in 2.1 

Aktive, regelmäßige Teilnahme in 2.2 und 2.3; erfolgreiche Studienleistung in 2.3  

8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 

Keine 

9 Stellenwert der Note für die Endnote 

11/120 = 9,2 % 

10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 

Prof. Dr. Christiane Maaß 

11 Sonstige Informationen 
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BK 3 Teilhabe durch Unterstützte Kommunikation und assistive Technologien 

Kennnummer Workload 

420 h 

Credits 

14 

Studiense-
mester 

1./2. Sem. 

Häufigkeit des An-
gebots 

Jährlich: TM 3.1 & 
TM 3.2 im WS, TM 
3.3 & 3.4 im SoSe 

Dauer 

2 Semester 

1 Lehrveranstaltungen 

3.1 S: Verbale und nonver-
bale Kommunikation (4 LP) 
(2 SWS) 

3.2 S: Neurodidaktik und 
assistive Technologien (4 
LP) (2 SWS) 

3.3 Ü: Praxisprojekt Partizi-
pative Forschung (3 LP) (3 
SWS) 

3.4 Ü: Praxisprojekt as-
sistive Technologien (3 LP) 
(3 SWS) 

Kontaktzeit 

30 h 
 
 

30 h 
 
 

45 h 
 
 

45 h 

Selbststudium 

90 h 
 
 

90 h 
 
 

45 h 
 
 

45 h 

 

geplante Gruppen-
größe 

 

20 Studierende 

2 Lernergebnisse (learning outcomes)/Kompetenzen 

Die Studierenden sind mit Grundlagen der Neurodidaktik des Sprachenlernens sowie Grundla-
gen und Hilfsmitteln der Unterstützten Kommunikation vertraut. Sie kennen Anwendungsfel-
der und sind in der Lage, in Kooperation mit Vertreter_innen der Zielgruppe Anwendungswei-
sen gemeinsam zu erarbeiten bzw. zu evaluieren. 

3.1: Die Studierenden sind mit Grundlagen und Hilfsmitteln der Unterstützten Kommunikation 
vertraut. Sie kennen Anwendungsfelder und sind in der Lage, in Kooperation mit Vertreter_in-
nen der Zielgruppe Anwendungsweisen gemeinsam zu erarbeiten bzw. zu evaluieren.  

3.2: Die Studierenden sind mit wesentlichen Inhalten und Methoden der Neurodidaktik in Be-
zug auf den Spracherwerb, die Sprachverarbeitung sowie das Sprachenlernen und Sprachver-
stehen vertraut. Sie kennen die Möglichkeiten und Limitationen von assistiven Technologien 
zur Verbesserung der Teilhabe und des assistierten Lernens von Menschen mit besonderem 
Unterstützungsbedarf. 

3.3: Die Studierenden sind über die Bedarfe der Zielgruppen von Barrierefreier Kommunika-
tion orientiert. Sie sind in der Lage, zielsituationsangemessene Lösungen individuell zu erar-
beiten und zu implementieren. Sie bedienen sich dafür unterschiedlicher Formen der Barrie-
refreien Kommunikation. 

3.4: Die Studierenden kennen die praktische Anwendung von neueren Möglichkeiten assisti-
ver Technologien und des assistierten Lernens. 
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BK 3 Teilhabe durch Unterstützte Kommunikation und assistive Technologien 

3 Inhalte 

Einblick in neurodidaktische Fragestellungen, insbesondere mit Bezug auf die Neurodidaktik 
des Sprachenlernens. Kontakt mit konkreten assistiven Technologien (z.B. EEG- und Eye-Tra-
cking-basierte Kommunikationsmöglichkeiten), welche die Teilhabe von schwerstbehinderten 
Menschen verbessern helfen. Einblick in Maßnahmen Unterstützter Kommunikation für Men-
schen mit eingeschränkter Verbalsprache und kognitiven Beeinträchtigungen (verbalspracher-
setzende oder -unterstützende Hilfsmittel wie Gebärden, Kommunikationstafeln oder kom-
plexe Talker). Einblick in die Funktionsweise der Hilfsmittel Unterstützter Kommunikation und 
ihre sinnvolle Einbindung in Schulunterricht oder Angebote der Erwachsenenbildung. Men-
schen mit kognitiven Beeinträchtigungen oder mehrfachen Behinderungen sind in diesem 
Modul in Projekte des Studiengangs eingebunden (Tandem, partizipatives Forschen).  

3.1: Einblick in Maßnahmen Unterstützter Kommunikation für Menschen mit eingeschränkter 
Verbalsprache und kognitiven Beeinträchtigungen (verbalsprachersetzende oder -unterstüt-
zende Hilfsmittel wie Gebärden, Kommunikationstafeln oder komplexe Talker). Einblick in die 
Funktionsweise der Hilfsmittel Unterstützter Kommunikation und ihre sinnvolle Einbindung in 
Schulunterricht oder Angebote der Erwachsenenbildung. 

3.2: Vermittlung von Inhalten und Methoden einer grundlagen-, anwendungs- und praxisori-
entierten Neurodidaktik mit besonderem Schwerpunkt auf Prozessen des Spracherwerbs, der 
Sprachverarbeitung sowie des Sprachenlernens und Sprachverstehens. Einführung in die 
Grundlagen der Neurodidaktik und assistiven Technologien (z.B. EEG- und Eye-Tracking) zur 
Verbesserung der Teilhabe und des assistierten Lernens von Menschen mit besonderem Un-
terstützungsbedarf. 

3.3: Die Studierenden arbeiten in Tandems oder anderen Formen des partizipativen For-
schens mit Vertreter_innen der Zielgruppe von Barrierefreier Kommunikation zusammen. Sie 
lernen deren Kommunikationsbedarfe kennen und erstellen mit ihnen gemeinsam Lösungen 
im Feld der Barrierefreien Kommunikation; sie lernen Formen der Unterstützten Kommunika-
tion kennen. 

3.4: In diesem Praxisprojekt sollen in Kooperation mit Praxispartner_innen aus dem Feld der 
Eingliederungshilfe die Möglichkeiten und Limitationen assistiver Technologien (z. B. im Zuge 
assistierten Lernens) in konkreten Situationen/Anwendungsfeldern kennengelernt und ge-
meinsam mit Menschen mit besonderem Assistenzbedarf erprobt werden. 

4 Lehrformen 

Seminar (Dozierendenvortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, Kurzpräsentationen, Beobachtungs-
protokoll, Bearbeitung von Aufgaben) 

Praxisprojekt  

5 Teilnahmevoraussetzungen 

Keine 

6 Prüfungsformen 

Studienleistung: 

3.1 – 3.4: Aktive, regelmäßige Teilnahme (Seminare/Übungen)  

3.1 und 3.2: Präsentation/Portfolio 

3.3 und 3.4: Projektarbeit 

Prüfungsleistung: 

3.1 oder 3.2: Hausarbeit oder Projektarbeit 
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BK 3 Teilhabe durch Unterstützte Kommunikation und assistive Technologien 

7 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten 

Bestandene Hausarbeit oder Projektarbeit in 3.1 oder 3.2 

Erfolgreiche Studienleistungen in 3.1 – 3.4 

8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 

Keine 

9 Stellenwert der Note für die Endnote 

14/120 = 11,7 % 

10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 

Prof. Dr. Kristian Folta-Schoofs 

Prof. Dr. Christiane Maaß 

11 Sonstige Informationen 
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BK 4 Interdisziplinäre Perspektiven auf Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit 

Kennnummer Workload 

270 h 

Credits 

9 

Studiense-
mester 

1./2. Sem. 

Häufigkeit des An-
gebots 

Jährlich: TM 4.2 im 
WS, TM 4.1 & 4.3 im 
SoSe 

Dauer 

2 Semester 

1 Lehrveranstaltungen 

4.1 S: Schwerhörigkeit und 
Gehörlosigkeit in der hö-
renden Mehrheitsgesell-
schaft (5 LP) (2 SWS) 

4.2 Ü: Deutsche Gebärden-
sprache I (2 LP) (2 SWS) 

4.3 Ü: Deutsche Gebärden-
sprache II (2 LP) (2 SWS) 

Kontaktzeit 

30 h 
 

30 h 
 

30 h 

Selbststudium 

120 h 
 

30 h 
 

30 h 

geplante Gruppen-
größe 

 

20 Studierende 

2 Lernergebnisse (learning outcomes)/Kompetenzen 

Die Studierenden sind mit den Bedarfen der Zielgruppe schwerhöriger und gehörloser Men-
schen vertraut. Sie haben Kenntnis über die unterschiedlichen Kommunikationsmodi und Ein-
blick in zentrale Translationsformen für diese Zielgruppe erlangt. Die Studierenden haben 
Grundlagen der Gebärdensprache (Niveau A1) erworben. 

4.1: Die Studierenden sind sich der Heterogenität der Zielgruppe gehörloser und schwerhöri-
ger Menschen bewusst und kennen verschiedene Perspektiven auf Gehörlosigkeit und Hörbe-
hinderung. Sie kennen zentrale Translationsformen von (Medien-)Texten für die Zielgruppe 
und die spezifischen Anforderungen an die Übersetzer_innen.  

4.2: Die Studierenden haben Grundlagen der Deutschen Gebärdensprache (DGS) zur Verstän-
digung mit Muttersprachler_innen der DGS erworben. Sie haben erste Einblicke in die Gehör-
losenkultur erlangt. 

4.3: Die Studierenden haben ihre Kenntnisse der Deutschen Gebärdensprache (DGS) und der 
Gehörlosenkultur vertieft. 
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BK 4 Interdisziplinäre Perspektiven auf Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit 

3 Inhalte 

Interdisziplinäre Perspektiven auf Gehörlosigkeit und Hörbehinderung, Rahmenbedingungen 
für die Gestaltung und Translation von (Medien-)Produkten für gehörlose und schwerhörige 
Menschen, Kommunikations- und Orientierungsmodalitäten von gehörlosen und schwerhöri-
gen Menschen, Deutsche Gebärdensprache bis Niveau A1 als Immersionsunterricht. 

4.1: Das Seminar hat einen translationswissenschaftlichen Schwerpunkt und vermittelt dar-
über hinaus Inhalte aus Sozialwissenschaften und Medienpsychologie. Es werden theoretische 
und methodische Grundlagen für das Modul BK 9 gelegt. Zu den Themen zählen: 

- Perspektiven auf Gehörlosigkeit und Hörbehinderung und sich daraus ableitende Diskurse: In 
diesem Kontext werden u.a. verschiedene Begriffe von Behinderung (sozial vs. sonderpädago-
gisch vs. juristisch) diskutiert und kritisch hinterfragt.  

- Translationsformen mit gehörlosen und schwerhörigen Menschen als Zielgruppe: Es werden 
verschiedene Formen der intersemiotischen Translation (Unter-, Übertitelung, Gebärden-
sprachdolmetschen) theoretisch in den Blick genommen und besondere Anforderungen an 
die Übersetzer_innen herausgestellt. 

- Perspektiven aus der empirischen Forschung: Die Spezifika der Translation für gehörlose und 
schwerhörige Menschen werden mit empirischen Studien aus Medienpsychologie, Translati-
onswissenschaft und Verständlichkeitsforschung untermauert und diskutiert.  

4.2: Deutsche Gebärdensprache I als Immersionsunterricht. 

4.3: Deutsche Gebärdensprache II bis Niveau A1 als Immersionsunterricht. 

4 Lehrformen 

Seminar (Dozierendenvortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, Kurzpräsentationen, Thesenpapier, 
Bearbeitung von Aufgaben) 

Übungen (Einzel- und Gruppenarbeit) 

5 Teilnahmevoraussetzungen 

Keine 

6 Prüfungsformen 

Hausarbeit oder Projektarbeit (z.B. Poster mit Präsentation) 

7 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten 

Studienleistungen:  
Aktive, regelmäßige Teilnahme (alle Veranstaltungen des Moduls) 

Prüfungsleistung:  
4.1: Hausarbeit oder Projektarbeit  

8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 

Keine 

9 Stellenwert der Note für die Endnote 

9/120 = 7,5 % 

10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 

Prof. Dr. Christiane Maaß 

11 Sonstige Informationen 
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BK 5 Verständlichkeit und Fachkommunikation 

Kennnummer Workload 

240 h 

Credits 

8 

Studiense-
mester 

2. Sem. 

Häufigkeit des An-
gebots 

Jährlich: TM 5.1 & 
5.2 im SoSe 

Dauer 

1 Semester 

1 Lehrveranstaltungen 

5.1 S: Verständlichkeit und 
Fachkommunikation (5 LP) 
(2 SWS) 

5.2 Ü: Verständlichkeitsop-
timierung von Texten der 
Fachkommunikation (3 LP) 
(2 SWS) 

  

Kontaktzeit 

30 h 
 

30 h 

Selbststudium 

120 h 
 

60 h 

geplante Gruppen-
größe 

 

20 Studierende 

2 Lernergebnisse (learning outcomes)/Kompetenzen 

Die Studierenden sind mit den spezifischen Anforderungen, die mit der Gestaltung verständli-
cher Texte bzw. Dokumente im Rahmen der Fachkommunikation einhergehen, vertraut. Sie 
sind in der Lage, die theoretischen Grundlagen der Verständlichkeitsforschung in spezifischen 
Anwendungsfeldern der Fachkommunikation zu implementieren und die Werkstücke der 
Fachkommunikation in Hinblick auf die Verständlichkeit zu analysieren und zu optimieren.  

5.1: Die Studierenden sind mit den spezifischen Anforderungen, die mit der Gestaltung ver-
ständlicher Texte bzw. Dokumente im Rahmen der Fachkommunikation einhergehen, vertraut 
und können Lösungsvorschläge erarbeiten.  

5.2: Die Studierenden sind in der Lage, Werkstücke der Fachkommunikation zu analysieren 
und zu optimieren und erwerben Kompetenzen und Techniken zur Verständlichkeitsoptimie-
rung.  

3 Inhalte 

Anwendung der Grundlagen zur Verständlichkeitsforschung auf den spezifischen Gegenstand 
der Fachkommunikation. Verständlichkeitsoptimierung in der Fachkommunikation durch z.B. 
Redaktionsleitfäden, Terminologiearbeit, Gestaltete Sprache, Informationsstrukturierung, Ein-
satz von Bildern. Schnittstellen zwischen Technischer Redaktion und Fachübersetzen mit Fo-
kus auf Verständlichkeit.  

5.1: Die Studierenden erhalten Einblick in die spezifischen Anforderungen fachkommunikati-
ver Werkstücke an die Verständlichkeit. Die Studierenden lernen verschiedene Techniken der 
Verständlichkeitsoptimierung in der Fachkommunikation kennen und erwerben Kompetenzen 
in Hinblick auf die verständlichkeitsspezifische Analyse und Optimierung fachkommunikativer 
Texte und Dokumente.  

5.2: Techniken der Verständlichkeitsoptimierung in der Fachkommunikation werden auf un-
terschiedliche fachkommunikative Werkstücke angewandt; z.B. Schreibregeln in Redaktions-
leitfäden, Terminologiearbeit, Regulierte Sprache, Informationsstrukturierung, Einsatz von Bil-
dern und Text-Bild-Bezüge.  

4 Lehrformen 

Seminar (Dozierendenvortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, Kurzpräsentationen, Thesenpapier, 
Bearbeitung von Aufgaben) 

Übungen (Einzel- und Gruppenarbeit) 
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BK 5 Verständlichkeit und Fachkommunikation 

5 Teilnahmevoraussetzungen 

Keine 

6 Prüfungsformen 

Hausarbeit oder Projektarbeit (z.B. Poster mit Präsentation) 

7 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten 

Studienleistungen:  
Aktive, regelmäßige Teilnahme (alle Veranstaltungen des Moduls) 

5.2: Portfolio (unbenotet) 

Prüfungsleistung:  
Hausarbeit zu 5.1 oder 6.1., und Projektarbeit (z.B. Poster mit Präsentation) im jeweils ande-
ren Teilmodul 

 

8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 

Master Internationale Fachkommunikation – Sprachen und Technik (SuT) 

Teilmodul 5.1: Verwendung des Teilmoduls 3-2 aus Master Internationale Fachkommunika-
tion – Sprachen und Technik (SuT) 

Teilmodul 5.2: Verwendung des Teilmoduls 3-3 aus Master Internationale Fachkommunika-
tion – Sprachen und Technik (SuT) 

9 Stellenwert der Note für die Endnote 

8/120 = 6,7 % 

10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 

Dr. Franziska Heidrich-Wilhelms 

11 Sonstige Informationen 
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BK 6 Barrierefreie Fachkommunikation 

Kennnummer Workload 

300 h 

Credits 

10 

Studiense-
mester 

2./3. Sem. 

Häufigkeit des An-
gebots 

Jährlich: TM 6.1 im 
SoSe, TM 6.2 im WS 

Dauer 

2 Semester 

1 Lehrveranstaltungen 

6.1 S: Fachkommunikation 
(5 LP) (2 SWS) 

6.2 S: Projektseminar Barri-
erefreie Fachkommunika-
tion (5 LP) (2 SWS) 

Kontaktzeit 

30 h 
 
 

30 h 

Selbststudium 

120 h 
 
 

120 h 

geplante Gruppen-
größe 

 

20 Studierende 

2 Lernergebnisse (learning outcomes)/Kompetenzen 

Die Studierenden kennen den Rahmen für die Implementierung von Texten der fachlich ge-
prägten Kommunikation und haben Kenntnis von den beteiligten Akteur_innen. Überdies ha-
ben sie Kenntnisse von den Eigenschaften der Fachkommunikation und lernen unterschiedli-
che Textsorten der barrierefreien Fachkommunikation in Übersetzungsprojekten umzusetzen. 

6.1: Die Studierenden sind über das Feld der Experten-Laien-, Experten-Experten- und Exper-
ten-Novizen-Kommunikation orientiert, erkennen Fachtexte unterschiedlicher Domänen und 
können diese beschreiben und evaluieren. Sie kennen die Eigenschaften von Fachkommunika-
tion.  

6.2: Die Studierenden kennen den Rahmen für die Implementierung von Barrierefreiheit in 
Texten der fachlich geprägten Kommunikation und haben Kenntnis von den beteiligten Ak-
teur_innen. Sie lernen unterschiedliche Textsorten der Fachkommunikation in konkreten 
Übersetzungsprojekten barrierefrei zu gestalten. 

3 Inhalte 

Implementierung von Barrierefreiheit in Texten der fachlich geprägten Kommunikation als Ex-
perten-Laien- bzw. Experten-Novizen-Kommunikation. Im Fokus stehen die Spezifika von 
Fachkommunikation sowie ihre Gestaltung für Laien mit besonderen kommunikativen Bedar-
fen. Erstellung von Texten unterschiedlicher Textsorten aus dem Bereich der barrierefreien 
Fachkommunikation. Auswirkungen der intendierten Zielsituation auf die sprachliche, konzep-
tuelle und mediale Gestaltung von Texten der barrierefreien Fachkommunikation. 

6.1: Ausprägungen von Fachkommunikation in unterschiedlichen Domänen und ihre Spezifika. 
Experten-Laien-, Experten-Experten- und Experten-Novizen-Kommunikation im fachlichen 
und insbesondere rechtlichen oder medizinischen Kontext. 

6.2: Strategien der sprachlichen, konzeptuellen und medialen Aufbereitung von Texten der 
Fachkommunikation unterschiedlicher Fachlichkeitsstufen für ein kommunikationseinge-
schränktes Publikum inklusive Visualisierungsstrategien. Unterscheidung von Textsorten der 
Fachkommunikation und Erarbeitung von deren jeweils spezifischer Funktionsweise. Auswir-
kungen der intendierten Zielsituation auf die sprachliche, konzeptuelle und mediale Gestal-
tung von Texten der barrierefreien Fachkommunikation. Auswirkung der Mehrfachadressie-
rung von Texten auf deren Verständlichkeit und Funktionalität. 
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BK 6 Barrierefreie Fachkommunikation 

4 Lehrformen 

Seminar (Dozierendenvortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, Kurzpräsentationen, Thesenpapier, 
Bearbeitung von Aufgaben) 

Projektseminar (Dozierendenvortrag, Diskussion, Kooperation mit einschlägigen Institutionen 
zur Durchführung eines Übersetzungsprojekts unter Anleitung des/der Dozierenden) 

5 Teilnahmevoraussetzungen 

keine 

6 Prüfungsformen 

Hausarbeit oder Projektarbeit (z.B. Poster mit Präsentation) 

7 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten 

Studienleistungen:  
6.1 und 6.2: Aktive, regelmäßige Teilnahme 

Prüfungsleistung:  
Hausarbeit zu 5.1 oder 6.1., und Projektarbeit (z.B. Poster mit Präsentation) im jeweils ande-
ren Teilmodul 

8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 

Keine  

9 Stellenwert der Note für die Endnote 

10/120 = 8,3 % 

10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 

Prof. Dr. Christiane Maaß 

Dr. Isabel Rink 

11 Sonstige Informationen 
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BK 7 Kommunikative Inklusion bei Beeinträchtigung des Sehens 

Kennnummer Workload 

300 h 

Credits 

10 

Studiense-
mester 

3. Sem. 

Häufigkeit des An-
gebots 

Jährlich: TM 7.1 & 
7.2 im WS 

Dauer 

1 Semester 

1 Lehrveranstaltungen 

7.1 S: Beeinträchtigung des 
Sehens (5 LP) (2 SWS) 

7.2 S: Digitale Anwendun-
gen bei Beeinträchtigung 
des Sehens (5 LP) (2 SWS) 

Kontaktzeit 

30 h 
 

30 h 

Selbststudium 

120 h 
 

120 h 

geplante Gruppen-
größe 

 

20 Studierende 

2 Lernergebnisse (learning outcomes)/Kompetenzen 

Die Studierenden kennen die spezifischen Bedarfe der Zielgruppe sowie die Herausforderun-
gen, die mit der intersemiotischen Übersetzung von (Medien-)Texten und Artefakten für 
Menschen mit Beeinträchtigung des Sehens einhergehen, und können Lösungsvorschläge er-
arbeiten. 

7.1: Die Studierenden kennen die heterogenen Bedarfe der Zielgruppe je nach Grad der Be-
einträchtigung und nach Zeitpunkt ihres Eintritts. Sie sind mit den verschiedenen technischen 
Hilfsmitteln vertraut, die Menschen mit Beeinträchtigung des Sehens zur Verfügung stehen, 
um sich räumlich zu orientieren, Zugang zu Informationen zu erhalten und am öffentlichen 
und kulturellen Leben teilzuhaben.  

7.2: Die Studierenden kennen digitale Anwendungen im Bereich Beeinträchtigung des Sehens, 
darunter z.B. Audiodeskriptionen für unterschiedliche Artefakte und Medientexte, Orientie-
rungsguides, Audioeinführungen, Touch Tours im Zusammenspiel mit weiteren Orientierungs-
hilfen für Menschen mit Beeinträchtigung des Sehens. Sie sind sich den Herausforderungen, 
die mit diesen Anwendungen und Techniken in verschiedenen räumlichen Situationen und 
Kontexten einhergehen, bewusst. Sie können verschiedene Accessibilitykonzepte kritisch be-
urteilen.  

3 Inhalte 

Kommunikation und Orientierung bei Beeinträchtigung des Sehens. Rahmenbedingungen und 
Möglichkeiten der Gestaltung von Medienprodukten für verschiedene Formen der Beein-
trächtigung des Sehens, intralinguales Übersetzen von multimodalen und nichtlinearen (Me-
dien-)Texten: Übersetzung von geschriebenen Texten und Bildelementen in gesprochene 
Sprache (z.B. Audiodeskription). Besondere Wahrnehmungsformen sowie Kommunikations- 
und Orientierungsmodalitäten bei Beeinträchtigung des Sehens.  

7.1: Besondere Wahrnehmungsformen sowie Kommunikations- und Orientierungsmodalitä-
ten bei Beeinträchtigung des Sehens. Technische Hilfsmittel, Hard- und Software-Ressourcen 
zur kommunikativen Inklusion bei Beeinträchtigung des Sehens. 

7.2: Rahmenbedingungen und Grundlagen für die Orientierung von Menschen mit Beeinträch-
tigung des Sehens; Gestaltungsprinzipien von (Medien-)Produkten/Richtlinien für die Be-
schreibung von Artefakten für Menschen mit Beeinträchtigung des Sehens; intralinguales 
Übersetzen von multimodalen und nichtlinearen (Medien-)Texten: Übersetzung von geschrie-
benen Texten und Bildelementen in gesprochene Sprache (z.B. Audiodeskription); Ko-Transla-
tion; Texten von Orientierungsguides und Audioeinführungen. Nutzung von Audiodeskripti-
onssoftware zur Texterstellung mit Text-to-Speech-Technologie u.a. 
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BK 7 Kommunikative Inklusion bei Beeinträchtigung des Sehens 

4 Lehrformen 

Seminar (Dozierendenvortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, Kurzpräsentationen, Thesenpapier, 
Bearbeitung von Aufgaben) 

5 Teilnahmevoraussetzungen 

Keine 

6 Prüfungsformen 

Hausarbeit oder Projektarbeit (z.B. Poster mit Präsentation oder Werkstück plus Reflexion) 

7 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten 

Studienleistungen:  
7.1 und 7.2: Aktive, regelmäßige Teilnahme; Bearbeitung von Aufgaben, wie Projektarbeit, 
Portfolio, Ausarbeitung  

Prüfungsleistung:  
7.1 oder 7.2: Hausarbeit oder Projektarbeit; mind. 1 Hausarbeit in 7.1, 7.2 oder 8.1 

8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 

Modul 7.2 geöffnet für Master Medientext und Medienübersetzung (MuM) 8.1 Audiodeskrip-
tion 

9 Stellenwert der Note für die Endnote 

10/120 = 8,3 % 

10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 

Prof. Dr. Christiane Maaß 

Dr. Isabel Rink 

11 Sonstige Informationen 

 

 

 



Verkündungsblatt der Universität Hildesheim - Heft 193 - Nr. 08 / 2024 (28.08.2024) - Seite 24 - 

BK 8 Barrierefreie Online-Kommunikation 

Kennnummer Workload 

240 h 

Credits 

8 

Studiense-
mester 

3. Sem. 

Häufigkeit des An-
gebots 

Jährlich: TM 8.1 & 
TM 8.2 im WS 

Dauer 

1 Semester 

1 Lehrveranstaltungen 

8.1 S: Barrierefreies Web (5 
LP) (2 SWS) 

8.2 Ü: Tools (3 LP) (2 SWS) 

Kontaktzeit 

30 h 
 

30 h 

Selbststudium 

120 h 
 

60 h 

geplante Gruppen-
größe 

20 Studierende 

2 Lernergebnisse (learning outcomes)/Kompetenzen 

Die Studierenden sind über den Bereich der barrierefreien hard- und softwaregestützten On-
line-Kommunikation orientiert. Sie haben Kenntnisse über mediale Gestaltungsweisen zur 
Verständlichkeitsoptimierung von Online-Kommunikation für Benutzergruppen mit spezifi-
schen Kommunikationsbedürfnissen. 

8.1: Die Studierenden sind über den Bereich der barrierefreien hard- und softwaregestützten 
Online-Kommunikation orientiert. Sie haben Kenntnisse über mediale Gestaltungsweisen zur 
Verständlichkeitsoptimierung von Online-Kommunikation für die Zielgruppen der Barriere-
freien Kommunikation. 

8.2: Die Studierenden sind mit den einschlägigen marktgängigen Software-Tools zu CAT, Ver-
ständlichkeitsprüfung und Modularisierung vertraut und können sie in der Übersetzung in 
Leichte Sprache und andere verständlichkeitsoptimierte Varietäten des Deutschen anwenden. 
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Tools der Computer Aided Translation (CAT), der 
Technischen Redaktion (z.B. Schema St4) und der Verständlichkeitsprüfung (z.B. TextLab). 

3 Inhalte 

Informationswissenschaftliche und medienspezifische Grundlagen der barrierefreien Online-
Kommunikation für Nutzergruppen mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürfnissen 
wie z.B. motorische Einschränkung, Beeinträchtigung des Sehens oder Hörens, Epilepsie, kog-
nitive Beeinträchtigung und Mehrfachbehinderung. Mediale Gestaltungsweisen, barriere-
freier Hypertext und barrierefreies PDF, Prüftools für barrierefreie Webseiten. Hardware zur 
Gewährleistung von barrierefreiem Online-Zugang (Braille-Zeile, Eye-Tracking, Tab-Steuerung 
von Webseiten etc.). Bereiche der Online-Kommunikation hard- und softwaregestützt (Behör-
denkommunikation, Nachrichten, E-Governance, Unternehmenskommunikation, Gesund-
heitskommunikation, Gebärdensprachavatare etc.). 

8.1: Mediale Gestaltungsweisen, barrierefreier Hypertext und barrierefreies PDF, Prüftools für 
barrierefreie Webseiten. Hardware zur Gewährleistung von barrierefreiem Online-Zugang 
(Braille-Zeile, Eye-Tracking, Tab-Steuerung von Webseiten etc.). Bereiche der Online-Kommu-
nikation hard- und softwaregestützt (Behördenkommunikation, Nachrichten, E-Governance, 
Unternehmenskommunikation, Gesundheitskommunikation, Gebärdensprachavatare etc.). 

8.2: Anwendung von Tools für die softwaregestützte Übersetzung. Arbeit mit modularisierten 
Texten bzw. Textbausteinen, Anlegen von Übersetzungsspeichern, Terminologiedatenbanken, 
Durchführung von elektronischen Verständlichkeitsprüfungen. 

4 Lehrformen 

Seminar (Dozierendenvortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, Kurzpräsentationen, Thesenpapier, 
Bearbeitung von Aufgaben) 

Übung (Einzel- und Gruppenarbeit: Erstellen von Texten und sonstigen Werkstücken) 
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BK 8 Barrierefreie Online-Kommunikation 

5 Teilnahmevoraussetzungen 

Keine 

6 Prüfungsformen 

Hausarbeit oder 

Projektarbeit (z.B. Poster mit Präsentation oder Werkstück plus Reflexion) 

7 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten 

Studienleistungen:  
8.1 und 8.2: Aktive, regelmäßige Teilnahme  

Prüfungsleistung:  
8.1: Hausarbeit oder Projektarbeit; mind. 1 Hausarbeit in 7.1., 7.2 oder 8.1 

8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 

Modul 8.1 entspricht Master Internationale Fachkommunikation – Sprachen und Technik 
(SuT) Teilmodul 9.2: Barrierefreie Internetnutzung 

 

9 Stellenwert der Note für die Endnote 

8/120 = 6,7 % 

10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 

Prof. Dr. Christiane Maaß 

Dr. Isabel Rink 

Dr. Franziska Heidrich-Wilhelms 

11 Sonstige Informationen 
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BK 9 Kommunikative Inklusion bei Beeinträchtigung des Hörens 

Kennnummer Workload 

210 h 

Credits 

7 

Studiense-
mester 

3. Sem. 

Häufigkeit des An-
gebots 

Jährlich: TM 9.1 & 
TM 9.2 im WS 

Dauer 

1 Semester 

1 Lehrveranstaltungen 

9.1 S: Formen der Barriere-
freien Kommunikation bei 
Beeinträchtigung des Hö-
rens (5 LP) (2 SWS) 

9.2 Ü: Techniken Hörbeein-
trächtigung (2 LP) (2 SWS) 

Kontaktzeit 

30 h 
 
 

30 h 

Selbststudium 

120 h 
 
 

30 h 

geplante Gruppen-
größe 

 

20 Studierende 

2 Lernergebnisse (learning outcomes)/Kompetenzen 

Die Studierenden kennen die spezifischen Herausforderungen, die mit der intersemiotischen 
und intralingualen Übersetzung von (Medien-)Texten für gehörlose und schwerhörige Men-
schen einhergehen und können Lösungsvorschläge erarbeiten. Sie haben Grundlagen über 
Techniken im Bereich Hörbeeinträchtigung erworben; z.B. Schriftdolmetschen und/oder 
Respeaking, Unter-/Übertitelung, Lormen oder Daktylieren etc. 

9.1: Die Studierenden sind mit Unter- und/oder Übertitelungssoftware und wichtigen Regeln 
der Unter- und Übertitelung vertraut. Sie kennen die Dilemmata, die mit intralingualen und 
intersemiotischen Translationsformen wie der Untertitelung für gehörlose und schwerhörige 
Menschen einhergehen. Sie sind in der Lage, sowohl mit Blick auf die heterogene Zielgruppe 
als auch auf die Spezifik von multimodalen (Medien-)Texten regelgeleitete übersetzerische 
Entscheidungen zu treffen und diese zu begründen. 

9.2: Die Studierenden verfügen über die Grundlagen für die Anwendung von Techniken im Be-
reich Hörbeeinträchtigung in verschiedenen medialen Kontexten, z.B. Schriftdolmetschen 
und/oder Respeaking, Unter-/Übertitelung, Lormen oder Daktylieren etc.. 

3 Inhalte 

Rahmenbedingungen und Möglichkeiten der Gestaltung von (Medien-)Produkten für gehör-
lose und schwerhörige Menschen, intralinguales Übersetzen von multimodalen Medientex-
ten: Übersetzung gesprochener Sprache in geschriebene Texte (Unter-/Übertitelung für ge-
hörlose und schwerhörige Menschen). Grundlagen der Techniken im Bereich Hörbeeinträchti-
gung. 

9.1: Rahmenbedingungen und Möglichkeiten der Gestaltung von (Medien-)Produkten für ge-
hörlose und schwerhörige Menschen, intralinguales und intersemiotisches Übersetzen multi-
modaler Medientexte; Übersetzung gesprochener in geschriebene Sprache (Unter-/Übertite-
lung für gehörlose und schwerhörige Menschen). Software für Über- und Untertitel wird vor-
gestellt und angewandt. 

9.2: Techniken im Bereich Hörbeeinträchtigung wie z.B. Schriftdolmetschen und/oder Respea-
king, Unter-/Übertitelung, Lormen oder Daktylieren etc., werden vorgestellt und angewandt, 
mediale Kontexte reflektiert.  

4 Lehrformen 

Seminar (Dozierendenvortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, Kurzpräsentationen, Thesenpapier, 
Bearbeitung von Aufgaben) 

Übung (angeleitete übersetzerische Übungen; Bearbeitung von schriftlichen Aufgaben) 
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BK 9 Kommunikative Inklusion bei Beeinträchtigung des Hörens 

5 Teilnahmevoraussetzungen 

Keine 

6 Prüfungsformen 

Portfolio oder Hausarbeit oder Projektarbeit (z.B. Poster mit Präsentation, Werkstück plus Re-
flexion) 

7 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten 

Studienleistungen:  
9.1 und 9.2: Aktive, regelmäßige Teilnahme  

Prüfungsleistung:  
9.1: Benotetes Portfolio oder Hausarbeit oder Projektarbeit  

8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 

Modul 9.1 geöffnet für Master Medientext und Medienübersetzung (MuM) Teilmodul 6-1 In-
tralinguale Unter-/Übertitelung 

9 Stellenwert der Note für die Endnote 

7/120 = 5,8 % 

10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 

Prof. Dr. Christiane Maaß 

11 Sonstige Informationen 
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BK 10 Profilmodul: Forschung oder Praxis 

Kennnummer Workload 

300 h 

Credits 

10 

Studiense-
mester 

4. Sem. 
(empfohlen) 

Häufigkeit des An-
gebots 

individuell 

Dauer 

variabel je 
nach gewähl-
ter Form 

1 Lehrveranstaltungen 

--- entfällt --- 

  

Kontaktzeit 

variabel je nach ge-
wählter Form 

Selbststudium 

variabel je nach ge-
wählter Form 

geplante Gruppen-
größe 

--- entfällt --- 

2 Lernergebnisse (learning outcomes)/Kompetenzen 

Option Praktikum: Die Studierenden können die im Studium erworbenen theoretischen und 
praktischen Kenntnisse anwenden. Sie verfügen über ein Erfahrungswissen im Hinblick auf die 
Evaluierung, Erstellung und Übersetzung von Texten der Barrierefreien Kommunikation und 
die damit verbundenen Arbeitsprozesse. Sie vertiefen Schlüsselqualifikationen für die Berufs-
praxis.  

Option Forschung: Die Studierenden können die im Studium erworbenen theoretischen und 
praktischen Kenntnisse im Rahmen von Forschungsprojekten, Lehrveranstaltungen oder in 
einschlägigen Studiengängen anderer akademischer Einrichtungen und Bereiche im In- oder 
Ausland anwenden. Sie sind in der Lage, eigenständig Forschungsgegenstände zu entwickeln 
und zu verfolgen und in Forschergruppen mitzuwirken, die Projekte im Rahmen der Barriere-
freien Kommunikation ausführen.  

Die Optionen können bis zum Erreichen der erforderlichen Gesamtpunktzahl gemeinsam an-
gewählt werden. 

3 Inhalte 

Option Praktikum: Die Studierenden absolvieren ein Praktikum im In- oder Ausland in Organi-
sationen oder Unternehmen, in denen Barrierefreie Kommunikation zum Einsatz kommt oder 
implementiert werden soll oder in denen Produkte der Barrierefreien Kommunikation konzi-
piert oder erstellt werden. Ein einschlägiges Praktikum, das vor Aufnahme des Masterstudi-
ums und in zeitlicher Nähe durchgeführt wurde, kann auf Antrag anerkannt werden. Das Prak-
tikum kann bis zu 8 Wochen Vollzeittätigkeit (40h pro Woche) umfassen, was einer Kreditie-
rung von 10 Leistungspunkten entspricht. 1 Leistungspunkt entspricht 30 Stunden Arbeitszeit.  

Option Forschung: Die Studierenden nehmen an Forschungsprojekten oder Lehrveranstaltun-
gen im Bereich der Barrierefreien Kommunikation teil. Diese Projekte können am Institut oder 
an anderen Forschungseinrichtungen im In- oder Ausland angesiedelt sein. Auch Leistungen 
aus einschlägigen Veranstaltungen im Rahmen eines Auslandsstudiums, das während des 
oder in zeitlicher Nähe zum Masterstudium(s) Barrierefreie Kommunikation absolviert wird 
bzw. wurde, können für dieses Modul auf Antrag anerkannt werden. Auch das Masterkollo-
quium (1 LP) kann regelmäßig besucht und angerechnet werden. 

Es können unterschiedliche Leistungen mit einem Gesamtaufwand von 300 Stunden zusam-
mengerechnet werden.  

4 Lehrformen 

--- 

5 Teilnahmevoraussetzungen 

Keine 



Verkündungsblatt der Universität Hildesheim - Heft 193 - Nr. 08 / 2024 (28.08.2024) - Seite 29 - 

BK 10 Profilmodul: Forschung oder Praxis 

6 Prüfungsformen 

--- entfällt --- 

7 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten 

Studienleistung:  
Bericht im Umfang von 6-8 Seiten. Im Bericht wird auf alle Leistungen eingegangen, die zur 
Anrechnung gebracht werden sollen. Der Bericht wird dem/der Praktikumsbeauftragten zur 
Anerkennung vorgelegt. 

Bei einem Vollzeitpraktikum im Umfang von 8 Wochen entfällt die Studienleistung Bericht. 
Das Praktikum ist in dem Fall durch eine Bescheinigung nachzuweisen. 

 

Prüfungsleistung: 

entfällt 

8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 

Keine 

9 Stellenwert der Note für die Endnote 

--- entfällt, da unbenotet --- 

10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 

Prof. Dr. Christiane Maaß 

Dr. Isabel Rink 

11 Sonstige Informationen 
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BK 11 Masterarbeit  

Kennnummer Workload 

600 h 

Credits 

20 

Studiense-
mester 

4. Sem. 

Häufigkeit des An-
gebots 

Individuell 

Dauer 

4 Monate 

1 Lehrveranstaltungen 

--- entfällt --- 

Kontaktzeit 

--- entfällt --- 

Selbststudium 

600 h 

geplante Gruppen-
größe 

--- entfällt --- 

2 Lernergebnisse (learning outcomes)/Kompetenzen 

Die Studierenden stellen ihre Fähigkeit unter Beweis, in begrenzter Zeit ein für den Studien-
gang relevantes Thema nach wissenschaftlichen Kriterien eigenständig zu bearbeiten. Flankie-
rend zur Bearbeitung der Masterarbeit können sie ihr Thema und damit verbundene Anforde-
rungen und Fragen in einem angeleiteten Masterkolloquium (Lehrveranstaltung in Modul 10 
Option Forschung, 1 LP) vorstellen und besprechen. 

3 Inhalte 

Die Inhalte der Masterarbeit sind im Rahmen der Inhalte des Studiengangs frei wählbar. 

4 Lehrformen 

--- entfällt --- 

5 Teilnahmevoraussetzungen 

Voraussetzung für die Anmeldung zum Abschlussmodul ist der Erwerb von mind. 80 LP. Zu-
sätzlich sind die Vorschriften der Prüfungsordnung, insbesondere §19 Zulassung zur Masterar-
beit, zu beachten. 

6 Prüfungsformen 

Masterarbeit im Umfang von ca. 60 Seiten bzw.120.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) (ohne 
eventuelle Anhänge z.B. zur Datendokumentation)  

7 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten 

bestandene Masterarbeit (s. 6) 

8 Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 

Keine 

9 Stellenwert der Note für die Endnote 

20 LP gewichtet mit Faktor 1,5 = 30 LP/120 = 25 % 

10 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 

Prof. Dr. Christiane Maaß 

Dr. Isabel Rink 

11 Sonstige Informationen 

 

 

 

 


